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II- 3'3 ~ 2.. der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

Xlll. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESl\UNISTER 
FtJR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

- Zl. 010.239 - Parl/74 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wie n 

Wien, am 27. Jänner 1975 

tI/ 8 66 /lf.i; ß. 
zu -1 ili-i/J, 
Präs. am~.1!.J.~~;.~!~! 5 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nro 1878/J-NR/74, die die Abgeordneten pr~PELIKA~ und 
Genossen am 27. November 1974 an mich richteten, beehre 
ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) In der Zentralen Hörerevidenz sind 
diejenigen Daten eines ,Studierenden gespeichert, die 
mit dem Formular F 1d und F 4a der 4. Durchführungs
verordnung zum Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz im 
Zuge der Vorgänge Immatrikulation bzwo Inskription an 
den Hochschulen erhoben werden. Nach der 4. Durch
führungsverordnungzum Allgemeinen Hochschul-Studien
gesetz, BGBl.Nr. 432/1973 werden die Stammdaten der 
Studierenden, die Inskriptionsdaten und an einzelnen 
Hochschulen bereits auch die Prüfungsdaten üher die 
elektronische Datenverarbeitung gespeichert. 

Ferner werden nach dem Studienförderungs
gesetz, BGBl.Nr. 421/1969, in der geltenden Fassung, 
ebenfalls die zur Durchführung des'Gesetzes notwen
digen Generaldatender Studienbeihilfenbezieher sowie 
die Einkommensdaten über die elektronische Datenver-
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In der Professorendatei sind die Daten gespeichert, 
die mit beiliegendem Erhebungsbogen (Beilage 1) erfaßt 
werden. Die im Aufbau befindliche Datei der Assistenten 
und des loJissenschaftlichen Personals wird die Angaben 
des beiliegenden Erfassungsbogens (Beilage 2) enthalten. 

ad 2) Die unter Punkt 1) genannten Daten 
werden nur von öffentlichen Bediensteten der ent
sprechenden Dienststellen, die der Amtsverschwiegen
heit unterliegen erhoben, kontrolliert und bearbeitet. 

Der Österreichischen Hochschülerschaft, 
bei der alle Studierenden der Hochschule Zwangsmitglieder 
sind, werden die Namen, Adressen, die Studienrichtung, 
das Geschlecht und die Staatsangehörigkeit der Studie
renden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung zur 
Verfügung gestellt, damit diese ihre durch das Hoch
schülerschaftsgesetz 1973, BGBloNr. 309, übertragenen 
Aufgaben erfüllen kanno Diese Vorgangsweise ist im Sinne 
der Verwaltungsvereinfachung zweckmäßig, da die Rektorate 
für die Immatrikulation und Inskription ohnedies die 
Stammdaten der Studierenden erheben müssen und die 
Hochschülerschaft die oben genannten Daten sonst selbst 
erheben müßte. 

ad 3) Die EDV-mäßig gespeicherten Daten 
werden verschlüsselt und sicher aufbewahrt. Die tech
nische Datensicherheit ist nicht nur durch die Möglich
keit des verwendeten hochentwickelten Computersystems 
in systemhardware:" und systemsoftwaremäßiger Hinsicht 
gewährleistet, sondern darüber hinaus durch eigene, 
von Seiten des Ressorts entwickelte Software-Methoden 
(wie z.B. Codierungen) vor mißbräuchlicher Anwendung 
geschützt. Weiters gelten am Rechenzentrum selbst 
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strenge Bestimmungen über die Verschlußhaltung der 
D~tenträger. 

ad 4) Nur die Bediensteten der interfakul
tären Rechenzentren der Hochschulen, die in den Rekto
raten für die elektronische Datenverarbeitung verant
wortlichen Verwaltungsbediensteten sowie die für die 
EDV-Durchführung verantwortlichen Bediensteten der 
Studienbeihilfenbehörden haben Zugriff zu den zur 
Bearbeitung notwendigen Daten. Sie unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit gema Art. 20 Abs. 2 B. --VG. und 
können sowohl strafrechtlich (§ 310 des neuen Straf
gesetzbuches BGBl.Nr. 60/1974) oder disziplinarrecht
lich belangt werden. Darüberhinaus unterliegen die 
Bediensteten auch noch dem Amtshaftungsgesetz BGBl. 
Nro 20/1949 in der geltenden Fassung und können zu 
Schadenersatzpflicht herangezogen werden. 

ad 5) Die Vorsorge für die Nicht-Rekon
struierbarkeit statistischer Daten auf ihre individuelle 
Basis ist durch Maßnahoen nach dem Statistik-Gesetz 
getroffen, das z~ B. Bestimmungen über die Mindest
be'setzung einer Matriczelle enthält, um Rückschlüsse 

, auf Individualdaten aus statistischen Auswertungen 
unmöglich zu machen. 

Die Rektorate sind angewiesen, de~ zu
ständigen akademischen Behörden zur Bewältigung ihrer 
Aufgaben lediglich Gesamtstatistiken ohne Angabe von 
Namen oder Adressen, nicht aber Einzeldaten zur Ver
f~g~g zu stellen. Ein Rückführen auf Einzeldaten ist 
daher nicht möglich. Diese Organe haben auch keinen 
Zutritt zu den gespeicherten Daten. 

Beilagen 
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. S'l'A1'I!JTIK DES Ur~~SEll~~CilAF"fL lClIEN PEHSONI\LS AU ])EN~nSf,ENSCIIAFTL leHEN HOCHGCHt.H.EH 
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ASSISTENTEN, BEAMTE UND VERTRAGSBEDIEnSTETEDCS ~:rSSENSCHAFTLIC!IEU DIENSTBS 
I 
I 

Vom Be,.,erber auszufüllen: 

~ ;~l 
ZWlame -LI_·LI~~~~L-L-L-~J_J--L-L-L~~~~L-L-~~-L-L~I-J~~L-~~.~I~I 
Vorna'llc(n) 

Geschlecht: ill- mdnnlich 0- "leiblich 

Geburtsdatum 

Fwnilicnstand: ITJ- ledig -[l)- vervitwet 

m.:. verheiratet lIJ- geschieden 

I' 

-----------------
Österreichische StaatsbUrgerncht1ft: m··ja [3]- nein 

\tenn nein, velche: 

.1) Hochschule, rakult~t: 

• .. ·t 
'0 :s 
~.' 

Di:tU"lI d(:!; Studienabschlusses 

Art des Studicllabschlvsses,- bzw. akad. Grad: 

Hochschule, Fakultilt: 

Dat\tll\ des Shtdicllc:1bschlusses 

Art ues St\tdien.~bschh;.sses, bzw. akad. Grad: 

-------

~ --~============~=============================== 
3) Hochschul C I F?kultät: 

----------.--------~--------~---

Ar-t des f,tudienah$chlu5SCS, bzw. akad. Cri~d: 

----_._---------_ .. _---------==:=:::== 
JlubiJ i t2Iti·)T~: fJJ - ja l3.l- l1(:in 

!iOC)lf.dml (~, l-'a::uJ. titt: ----------
------- - _.-_ .. _-------------- ._--_ ... _ .. _---_ ... _-.. _----_.- _ .. _---'"'-:------------------_. -- --_._---_. __ .... __ ._-_ ...... _--

.... - _ ........ -.- ..• - ..... _ .... _---~ --_ ... -._-- ._-.-_ ... _ ... _ .... _ ........ _- ..... _ ... --........ _~_._.:. .. _. -------_._---
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I 
Laut Dienstpostenplan zu besetzend.er Dienstposten: 

__________ .• ____________ • __________ ~ ____________ w~~ 

Hochschul e t F a~ul tä t : _________ . ___ . ________________________ __ 

~~--~._---.--.--------------~------------~--~------------~---~ 
Institut: 

-----------~---- ------------~-----_.-------

Professor: 
. . -------------~.=_ ______ ~ ______________________________________________ ~ ____ =_J~ 

Art eies Dienstpostens: [TI - Hochschulassistent 

@J ~ Vertragsassistent 

[lJ ~ Beamter des wiSSe Dienstes 

Bl- Vertragsbediensteter des wiSSt D. 

m -Bundesl ehr er an Hochschul en 

@]- Vertragslehrer an Hochschulen 

wt?.nn andere Art, vielehe: 
~-----------~--------------~-----

---------------------------------------------------------------.. 
Der Dienstposten v,ird besetzt: [IJ- zur Gänze (gJ- zur Hälfte 

11]- zu einem Drittel 

0- zu einem Viertel 

wenn anders, wie: 

.Dieser Dienstposten wurde zuletzt besetzt von (Name): --,------

Stark wnrandete Felder bitte nicht ausfUlle~ 

I_I 

~J 

u 

.-
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Vom Bundesr:ünisteriwJ) fUr His!:',(·nschaft und FOl"schungauszufUllen: 

( 

Angaben zum Dienstverhältnis: 

ITI- Erstbestellung mJ- \{eiterbestellung 

,rn - Ubernahme in ein dauerndes Dienstverhiil tnis 

" "bis 

Gehaltsstufe 
Q .. ' 

nächste Vorrikkung am 

Zulagen~ ,---------_.,-._---
-----~._--_._---,---

Bei Assistcntendienstposten: 

Am. ,Institut tätig als m - Assiste~t 

-Wlenn andcl's. tätig als: 

o ~ Vertragsasslstent 

rn ... vlissenschaftl iche Hilfskraft 

ß] - Dcmonstrator 

m - Fl'cquentant 

[§) - InstruJ~tor 

llJ-Tutor 

--------._---------

Stark umrilndcte Felder bitte nicllt austüll(>.l1 

" . 
: ..... ". 

u 

I I ~ 
J M T 

I I I~' 
J Iv{ T 

LJ 

I I I I j 
J M 1 

L:J 

l~,ll' --
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